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Nationale Olympiaqualifikation Kanu Slalom OKV (LA 2028) 

 

1. Zweck und Rechtsgrundlage 

Dieses Dokument regelt die nationale Olympiaqualifikation im Kanu Slalom für die Olympischen 

Spiele Los Angeles 2028 (LA28) und dient als Beschlussgrundlage des Österreichischen Kanu-

Verbandes (OKV). 

Es bildet die verbindliche Grundlage für die Nominierung von Athlet:innen sowie für 

den Nominierungsvorschlag des OKV an das Österreichische Olympische Comité (ÖOC). 

Die Regelungen basieren auf den jeweils gültigen Qualifikationsbestimmungen der International 

Canoe Federation (ICF) sowie den Nominierungsrichtlinien des ÖOC. 

 

2. Grundsatz 

Um vom Österreichischen Kanu-Verband (OKV) für die Olympischen Spiele Los Angeles 2028 

(LA28) an das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) vorgeschlagen zu werden, muss Österreich 

einen von der International Canoe Federation (ICF) vergebenen Quotenplatz erreichen. 

 

2.1 Internationale Quotenplatzvergabe (ICF) 

Die ICF vergibt Quotenplätze auf Basis eines dreistufigen Qualifikationssystems: 

Phase 1: Olympic Qualification Ranking 

• Quotenplätze pro Geschlecht: 

o Canoe (C1): 10 

o Kayak (K1): 6 

o Kayak Cross: 3 

• Olympic Ranking: 

o Individuelles Ranking pro Bewerb (C1, K1, Kayak Cross) 

o Grundlage sind die 5 besten Ergebnisse aus 9 Bewerben 

• Olympic Ranking Zeitraum: 

o 20. Juli 2026 bis 31. Dezember 2027 
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• Wettkämpfe im Ranking: 

o ICF Canoe Slalom World Championships 2026 

o ICF Canoe Slalom World Championships 2027 

o Canoe Slalom World Cups: 

▪ 2026: World Cup 4 Paris & World Cup 5 Seu  

▪ 2027: World Cup 1 - 5 

 

Phase 2: Kontinentale Qualifikationsbewerbe 

• Pro Kontinent ein Qualifikationsbewerb 

• Quotenplätze pro Geschlecht und Kontinent: 

o Canoe (C1): 1 

o Kayak (K1): 1 

o Kayak Cross: 1 

o Gesamt: 3 pro Kontinent und Geschlecht 

 

Phase 3: Global Qualifier 

• Quotenplätze pro Geschlecht: 

o Canoe (C1): 2 

o Kayak (K1): 2 

o Kayak Cross: 2 

o Gesamt: 6 pro Geschlecht 

Host-Nation-Quote 

• Die Gastgebernation (USA) erhält zusätzlich: 

o 1 Quotenplatz pro Geschlecht in Kayak oder Kayak Cross 

 

3. Nationale Nominierungsregeln des OKV 

3.1 Punktesystem (Grundlage der nationalen Wertung) 

Für alle in den Phasen 1 bis 3 herangezogenen Wettkämpfe wird folgendes einheitliches 

Punktesystem angewendet: 

• Die erreichte Platzierung eines Athleten / einer Athletin in einem Bewerb entspricht 

der Punktezahl dieses Ergebnisses. 

o Beispiel: Platz 1 = 1 Punkt, Platz 10 = 10 Punkte; Platzierung >50 = 50 Punkte 

o Bei Nichtantreten = 50 Punkte 
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• Je geringer die Gesamtpunktezahl, desto besser ist die Platzierung im nationalen Ranking. 

Bonusregelungen: 

• Für eine Top-3-Platzierung (Platz 1–3) werden zusätzlich 3 Punkte abgezogen. 

• Für eine Finalteilnahme (unabhängig von der Endplatzierung im Finale) werden zusätzlich 3 Punkte 

abgezogen. 

Die Bonusabzüge sind kumulativ anwendbar. 

Beispiel: Platz 3 im Finale → 3 Punkte − 3 Punkte − 3 Punkte = −3 Gesamtpunkte. 

• Jenen Athlet:innen die in Phase 2 oder 3 einen Quotenplatz erreichen werden zusätzlich 3 Punkte 

abgezogen. 

 

3.2 Quotenplatz aus Phase 1 (Olympic Qualification Ranking) 

• Erreichen ein oder mehrere österreichische Athlet:innen in Phase 1 einen Quotenplatz für 

Österreich, gilt: 

o Der besser platzierte Athlet/die besser platzierte Athletin im Olympic Ranking wird 

nominiert. 

 

3.3 Quotenplatz aus Phase 2 (Kontinentale Qualifikation) 

• Erreicht Österreich einen Quotenplatz in Phase 2, erfolgt die nationale Reihung wie folgt: 

• Wertungsgrundlage: 

o Ergebnisse aus Phase 1 (9 Bewerbe) 

o plus Ergebnis aus Phase 2 

→ insgesamt 10 Ergebnisse 

• Wertung: 

o Es werden die 5 besten Ergebnisse aus diesen 10 gewertet 

• Gleichstand: 

o Bei Punktegleichstand entscheidet das Ergebnis aus Phase 2 zugunsten des / der 

besser platzierten Athleten / Athletin. 

 

3.4 Quotenplatz aus Phase 3 (Global Qualifier) 

• Erreicht Österreich einen Quotenplatz in Phase 3, erfolgt die nationale Reihung wie folgt: 

• Wertungsgrundlage: 

o Ergebnisse aus Phase 1 

o Ergebnisse aus Phase 2 
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o plus Ergebnis aus Phase 3 

→ insgesamt 11 Ergebnisse 

• Wertung: 

o Es werden die 5 besten Ergebnisse aus diesen 11 gewertet 

• Gleichstand: 

o Bei Punktegleichstand entscheidet das Ergebnis aus Phase 3 zugunsten des / der besser 

platzierten Athleten / Athletin. 

 

4. Beschlussfassung, Gültigkeit und Auslegung 

• Der Nominierungsvorschlag an das ÖOC erfolgt durch den OKV auf Grundlage dieser 

Qualifikationsbestimmungen. 

• Der OKV behält sich vor, Athleten/Athletinnen nur dann zu nominieren, wenn zusätzlich alle formalen 

Voraussetzungen des ÖOC (insbesondere medizinische Tauglichkeit, Anti-Doping-Bestimmungen, 

Verhaltenskodex) erfüllt sind. 

• Sollte es zu Auslegungsfragen oder Regelungslücken kommen, entscheidet das zuständige OKV-

Gremium unter Berücksichtigung der ICF- und ÖOC-Bestimmungen. 

 

 

 

 

 
Für den Österreichischen Kanuverband       Wien, 07.07.2026 

 

 
Dipl. Päd. Günther Briedl  

Präsident 
Michael Straganz   

Vizepräsident 
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